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Abstract 
Über den eigenen Körper bestimmen zu können, ist ein grundlegendes Menschenrecht. 
Ebenso verhält es sich mit dem Schutz der körperlichen Unversehrtheit. Diese Menschen
rechte werden insbesondere durch medizinische Eingriffe an den Geschlechtsmerkmalen von 
intergeschlechtlichen Kindern stark verletzt. 

Die vorliegende Expertise analysiert und vergleicht die gesetzlichen Regelungen zum Verbot 
solcher Eingriffe in Deutschland, Malta und Portugal. Dabei greift sie auf die von OII Europe 
entwickelten Kriterien für eine gelungene Gesetzgebung zur Gleichstellung intergeschlechtli
cher Menschen zurück. Anhand dieser Maßstäbe werden bestehende Regelungen bewertet, 
etwaige Lücken und Schwachstellen aufgezeigt und daraus notwendige politische Maßnah
men abgeleitet, um die Gleichstellung intergeschlechtlicher Personen in Europa weiter voran
zubringen.  
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Glossar 
Begriff Erläuterung 

Ableismus Stereotype, Vorurteile bis hin zu Diskriminierung von Menschen mit Be
hinderungen (Aktion Mensch o. J.). 

Adultismus Stereotype, Vorurteile bis hin zu Diskriminierung von Kindern und Ju
gendlichen (AWO 2020). 

Endo / Endo- 
geschlechtlich 

Beschreibt die ⇨ Geschlechtsmerkmale von Menschen, die in die etab
lierten Kategorien von männlich und weiblich fallen (Queer Lexikon 
2024). 

Endosexismus 
/ Interfeindlich
keit 

Stereotype, Vorurteile bis hin zu Diskriminierung von intergeschlechtli
chen Personen (Monro 2025: 2). 

Geschlechts
ausdruck 

„Darstellung der Geschlechtlichkeit eines Menschen im physischen Er
scheinungsbild – einschließlich Kleidung, Frisur, Accessoires und Kos
metik – sowie mittels Eigenarten, Sprechweise, Verhaltensmuster, Na
men und Anrede“ (HES – Hirschfeld-Eddy-Stiftung 2020: 12; Präambel). 

Geschlechts-
identität 

„Das tief empfundene innere und persönliche Gefühl der Zugehörigkeit 
zu einem Geschlecht (gender), das mit dem Geschlecht (sex), das der 
betroffene Mensch bei seiner Geburt zugewiesen wurde, übereinstimmt 
oder nicht übereinstimmt; […]“ (HES 2008: 13; Präambel). 

Geschlechts
merkmale 

„Physische Eigenschaften eines Menschen bezüglich des Geschlechts, 
einschließlich Genitalien und anderer Teile der geschlechtlichen und re
produktiven Anatomie, Chromosomen, Hormone und der in der Pubertät 
sich herausbildenden sekundären körperlichen Merkmale“ (HES 2020: 
12; Präambel). 

Heteronormati
vität 

„Heteronormativität beschreibt die Vorstellung, es gebe ausschließlich 
zwei biologisch und sozial übereinstimmende Geschlechter (Frauen und 
Männer), die in ihrer sexuellen Orientierung aufeinander bezogen sind“ 
(Pöge et al. 2020: 6). 

Inter* / Inter- 
geschlechtlich 

„Inter* ist ein Begriff, der sich aus der Community entwickelt hat, um den 
pathologisierenden Fremdbezeichnungen wie ⇨ „Störungen der Ge
schlechtsentwicklungen“ etwas entgegenzusetzen und der als ein eman
zipatorischer und inklusiver Überbegriff die Vielfalt intergeschlechtlicher 
Realitäten, Körperlichkeiten und Selbstbezeichnungen benennt. Inter* 
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umschreibt die gelebte Erfahrung mit einem Körper geboren zu sein, der 
den normativen Vorstellungen von Geschlecht nicht entspricht“ (OII Ger
many o. J.). In dieser Expertise wird vorrangig der Begriff interge
schlechtlich verwendet. 

Interge
schlechtliche 
Genitalver
stümmelung 
(IGM) 

„Intergeschlechtliche Genitalverstümmelung ist eine ⇨ schädliche Pra
xis, die operative und medizinische Eingriffe oder Hormonbehandlungen 
der Geschlechtsmerkmale von intergeschlechtlichen Personen beinhal
tet – oft, wenn sich die Betroffenen in einem sehr jungen Alter befinden 
und ohne freies, eigenes, vorheriges und vollständig informiertes Einver
ständnis der Person. IGM wurde daher, unter anderem vom Hohen Kom
missar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk, den 
Vertragsorganen der Vereinten Nationen, dem Menschenrechtskommis
sar für Menschenrechte des Europarates, Michael O‘Flaherty, der Parla
mentarischen Versammlung des Europarates, der Europäischen Kom
mission sowie dem Parlament der Europäischen Union für eine schädli
che Praxis befunden“ (OII Europe o. J.) 

Intersektionali
tät 

Gleichzeitigkeit verschiedener Formen von Diskriminierung. Personen 
werden nicht aufgrund eines Merkmals allein diskriminiert, sondern durch 
die Überlagerung unterschiedlicher Formen der Diskriminierung, welche 
sich gegenseitig beeinflussen und verstärken können (GWI 2019). 

Klassismus Stereotype, Vorurteile bis hin zu Diskriminierung von Menschen, die zur 
Arbeitenden- oder Armutsklasse gehören (Seeck 2025: 54), wird oft als 
Diskriminierung auf Grund der sozialen Herkunft gefasst (vgl. Antidiskri
minierungsstelle des Bundes 2025). 

Medikali-      
sierung 

„Prozess […], durch den Phänomene […] dem medizinischen Problem
kreis zugeordnet und mit medizinischen Mitteln behandelt werden“ (Lan
zerath 2021). 

Pathologi-   
sierung 

Beschreibt die Bezeichnung von körperlichen, geistigen oder sozialen 
Merkmalen oder Entwicklungen als ‚krankhaft‘ / ‚gestört‘ (HU Berlin o. J.). 

Schädliche 
Praktiken 

Von den Vereinten Nationen definierte, menschenrechtsverletzende 
Handlungen wie etwa weibliche Genitalverstümmelung, Kinder- oder 
Zwangsehen, Polygamie, Straftaten, die im Namen einer so genannten 
Ehre begangen werden, und ähnliches (DIMR 2017).  

Sexuelle Orien
tierung / Identi
tät 

„Die Fähigkeit eines Menschen, sich emotional und sexuell intensiv zu 
Personen desselben oder eines anderen Geschlechts (gender) oder 
mehr als einen Geschlechts (gender) hingezogen zu fühlen und vertraute 
und sexuelle Beziehungen mit ihnen zu führen“ (HES 2008: 13; Präam
bel). 
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„Störungen der 
Geschlechts- 
entwicklung“ 
(Disorders of 
Sex Develop
ment | DSD) 

Medizinische Begriffe für Intergeschlechtlichkeit, die von Betroffenenor
ganisationen als stigmatisierend und ⇨ pathologisierend eingeordnet 
werden, weil sie eine Abweichung von der Norm sowie Krankheit oder 
Fehlerhaftigkeit suggerieren (OII Germany o. J.). In dieser Expertise wer
den die Begriffe vermieden. Da die Rechtsetzung in Teilen diese Begriffe 
verwendet, kann dies aber nicht ganz ausgeschlossen werden. 

Variante(n) der 
Geschlechts
entwicklung 

Die deutsche Gesetzgebung und ärztlichen Leitlinien verwenden den Be
griff Variante(n) der Geschlechtsentwicklung, um Intergeschlechtlichkeit 
zu fassen. Betroffenenorganisationen kritisieren auch diesen Begriff als 
pathologisierend (OII Germany o. J.). 

Variation der 
Geschlechts
entwicklung 

Betroffenenorganisationen nutzen teils auch den Begriff Variation der 
Geschlechtsentwicklung, um Intergeschlechtlichkeit zu fassen (vgl. OII 
Europe 2025a). 
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Einleitung 
Die Einteilung von Menschen in sich scheinbar gegenseitig ausschließende und klar trennbare 
Kategorien wie „Männer“ und „Frauen“ hat vielfältige negative Folgen. Neben der Schlechter
stellung von Frauen gegenüber Männern beruhen auch Homo- und Transfeindlichkeit auf die
sem verengten und überholten Verständnis von Geschlecht (zum Zusammenhang zwischen 
binärem Geschlechtsverständnis und Sexismus sowie Queerfeindlichkeit siehe Wittig 2024 
[1980] oder Butler 1999 [1990]; zu Erkenntnissen in der Biologie, dass das binäre Geschlechts
verständnis unzulänglich ist, siehe Fausto-Sterling 1999 oder Ainsworth 2015). Während das 
soziale Geschlecht (gender) von vielen inzwischen als Spektrum verstanden wird (vergleiche 
etwa Entwicklungen in der Konzeption statistischer Befragungen Padget et al. 2024, Pöge et 
al. 2022), wird beim biologischen Geschlecht (sex) häufiger angenommen, dass es hier nur 
zwei Geschlechter gibt.1  

Wie stark Gesellschaften an dieser Zweiteilung festhalten, zeigt sich zudem daran, inwiefern 
⇨ schädliche Praktiken die binäre Geschlechterordnung aufrechterhalten. Nicht-lebenserhal
tende Eingriffe, die also nicht akute physische Schäden adressieren, sondern die ⇨ Ge
schlechtsmerkmale von ⇨ intergeschlechtlichen Kindern an eine der binären Geschlechtsnor
men angleichen sollen, sind eine solche schädliche Praxis. Intergeschlechtlichkeit beschreibt 
dabei die Erfahrungen und Zuschreibungen mit einem Körper geboren zu sein, der den nor
mativen Vorstellungen von weiblichem oder männlichem Geschlecht nicht entspricht (OII Ger
many o. J.). 

Mehrere Vertragsorgane der Vereinten Nationen haben nationale Regierungen seit 2009 wie
derholt dazu aufgerufen, Menschenrechtsverletzungen an intergeschlechtlichen Personen zu 
beenden. Dazu gehört auch der Schutz der körperlichen Unversehrtheit, um diese nicht dring
lichen „normalisierenden“ medizinischen Eingriffe an den Geschlechtsmerkmalen im Kindes
alter zu verhindern.  

Vor diesem Hintergrund hat Deutschland im Jahr 2021 ein Gesetz zum „Schutz von Kindern 
mit Varianten der Geschlechtsentwicklung“ eingeführt. Im Kontext der gesetzlich vorgesehe
nen Evaluation dieses Gesetzes, der derzeit im Europarat verhandelten Empfehlung zur 
Gleichstellung von intergeschlechtlichen Personen und den aktuellen Bestrebungen in ver
schiedenen europäischen Staaten, Eingriffe an den Geschlechtsmerkmalen intergeschlechtli
chen Kinder effektiv zu verbieten, ist das Ziel dieser europäisch-vergleichenden Analyse, ein 
Verständnis über die vielfältigen Regelungen zum OP-Verbot und ihre Umsetzung zu erlan
gen. 

Dazu werden zentrale Begrifflichkeiten und Situationen intergeschlechtlicher Menschen mit 
Blick auf Medizin und Gesetzgebung (dieses Kapitel) eingeführt. Danach wird die Anwendung 
menschenrechtlicher Standards auf intergeschlechtliche Personen im Kontext der Vereinten 
Nationen, des Europarates und der Europäischen Union (EU) skizziert (⇨ Kapitel 2). In einem 

 

1 Im Januar 2025 etwa wurde in den USA ein Präsidialdekret verabschiedet, in dem behauptet wird, die „biologische Wahrheit“ 
von Zweigeschlechtlichkeit müsse wiederhergestellt werden, um Frauen zu schützen (siehe dazu Butler 2025). 
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Internationaler und europäischer Rahmen zur Gleich
stellung von intergeschlechtlichen Personen 

Vereinte Nationen: Internationale Grundlage der Menschenrechte 
von intergeschlechtlichen Personen 
In der Hintergrundinformation Human Rights Violations Against Intersex People hat der Hohe 
Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte 2019 festgehalten, dass das Bewusst
sein über intergeschlechtliche Menschen dank der Arbeit von Menschenrechtsverteidigenden 
steige. Das Kapitel zu erzwungenen medizinischen Eingriffen zeigt Parallelen zwischen weib
licher und intergeschlechtlicher Genitalverstümmelung auf (OHCHR 2019: 17-18) und kritisiert 
erzwungene medizinische Eingriffe an intergeschlechtlichen Kindern als Verletzungen unter 
anderem folgender Menschenrechte (ebd.: 12): 

• Recht auf die Sicherheit der Person, 

• Recht auf körperliche und geistige Integrität,  

• Recht auf Freiheit von Folter und Gewalt, 

• Recht auf Gesundheit (inklusive Recht auf freie und informierte Einwilligung sowie se
xuelle und reproduktive Rechte), 

• Recht auf Rechtsfähigkeit, 

• Recht auf Nicht-Diskriminierung, 

• Recht auf Privatsphäre, 

• Rechte des Kindes. 

In dem technischen Hinweis on the Human Rights of Intersex People. Human Rights Stan
dards and Good Practices des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen
rechte, Volker Türk, werden 2023 abermals die Menschenrechtsstandards für den Schutz von 
intergeschlechtlichen Personen festgelegt und die Staaten aufgefordert: 

• Erzwungene medizinische Eingriffe in Bezug auf intergeschlechtliche Merkmale, etwa 
nicht lebensrettende medizinische Maßnahmen, die ohne volle, freie und informierte 
Einwilligung durchgeführt werden, zu verbieten, 

• Kindstötung und andere Formen von Gewalt gegen intergeschlechtliche Kinder zu be
kämpfen, 

• vollständigen und gleichen Zugang zu Gesundheitsversorgung sicherzustellen, 

• Diskriminierung von intergeschlechtlichen Personen, inklusive in Bildung, Arbeit, Ge
sundheitsversorgung, Freizeitaktivitäten, Sport und allen Aspekten des kulturellen Le
bens sowie Zugang zu Dienstleistungen zu verbieten und zu bekämpfen, 

• Zugang zu Gerechtigkeit und wirksamen Rechtsmitteln sicherstellen, 

• Menschen den vollständigen Zugang zu ihren eigenen Krankenakten anbieten, 

• die legale Anerkennung von Geschlechtsidentitäten sicherstellen (OHCHR 2023). 
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Rechtsetzung in Deutschland, Malta und Portugal 
Nachdem die menschenrechtliche Diskussion zeigt, dass nicht-notwendige, medizinische Ein
griffe an intergeschlechtlichen Kindern deren Menschenrechte verletzen, ergibt sich Hand
lungsbedarf für Staaten, die dem Schutz der Menschenrechte verpflichtet sind. In Europa gibt 
es wie eingangs erwähnt nur wenige Staaten, die ein Operationsverbot an intergeschlechtli
chen Kindern bereits eingeführt haben. 

Untersuchte Staaten 

MALTA war 2015 das erste europäische Land, das mit dem Gender identity, gender expression 
and sex characteristics act (im Folgenden mit GIGESC abgekürzt) ein Verbot von Eingriffen 
an den Geschlechtsmerkmalen von intergeschlechtlichen Kindern eingeführt hat. Das Gesetz 
wurde seitdem mehrmals leicht angepasst, um den Schutz umfassender zu machen. Eine Be
sonderheit des maltesischen Falls ist, dass solche Eingriffe schon vor dem Verbot größtenteils 
(mit der Ausnahme von Hypospadieoperationen) nicht durchgeführt wurden, weshalb die Ein
führung kaum auf Widerstand unter medizinischen Fachkräften gestoßen ist (Travis / Garland 
2025). 

PORTUGAL hat 2018 das Direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de 
género e à proteção das características sexuais de cada pessoa. Lei n.º 38/2018, de 07 de 
Agosto [Gesetz zur Selbstbestimmung von Geschlechtsidentität und -ausdruck und dem 
Schutz der Geschlechtsmerkmale jeder Person] (im Folgenden Lei nº 38 abgekürzt) verab
schiedet.5  

DEUTSCHLAND hat 2021 das Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechts
entwicklung (im Folgenden SchuKiVdG abgekürzt) verabschiedet. Mit diesem Gesetz wurde 
auch § 1631e BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) zur Behandlung von Kindern mit Varianten der 
Geschlechtsentwicklung eingeführt. 

Die drei Fallstudien können dazu beitragen, die Vielfalt der Regelungen zu diesem Thema in 
Europa zu verstehen. Sie sind die ersten Staaten, die eine Regelung eingeführt haben, so 
dass es möglich ist, auch die Umsetzung der Gesetze genauer zu betrachten. Während Malta 
oft als Weg bereitend angesehen wird, ist Portugal wegen möglicher Lücken in der Gesetzge
bung stärker in die Kritik geraten. 

Methodisches Vorgehen 

Nicht jedes Verbot von Operationen an intergeschlechtlichen Personen schützt zu gleichem 
Maße deren Menschenrechte. Die Internationale Vereinigung Intergeschlechtlicher Menschen 
Europa (OII Europe) hat daher Indikatoren für gute Rechtsetzung zu OP-Verboten an interge
schlechtlichen Personen definiert, die wissenschaftliche und menschenrechtliche Erkennt
nisse, gute Praktiken sowie Forderungen der intergeschlechtlichen Gemeinschaft bündeln (OII 
Europe 2025a). 

 

5 Portugiesische Texte wurden mit Hilfe von DeepL übersetzt. 

https://legislation.mt/eli/cap/540/eng/pdf
https://legislation.mt/eli/cap/540/eng/pdf
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2926&tabela=leis&ficha=1
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2926&tabela=leis&ficha=1
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2926&tabela=leis&ficha=1
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/BGBl/Bgbl_Varianten_der_Geschlechtsentwicklung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/BGBl/Bgbl_Varianten_der_Geschlechtsentwicklung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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In den nächsten Abschnitten werden die maltesische, portugiesische und deutsche Gesetzge
bung vor dem Hintergrund der OII Europe-Indikatoren dargelegt. Die Darstellung beruht dabei 
auf einer Schreibtischrecherche der Gesetzestexte und weiterer zentraler Dokumente (wo 
möglich medizinischer Leitlinien oder Gesundheitsstrategien), Stellungnahmen und Einschät
zungen von zivilgesellschaftlichen Organisationen und wurde durch Hintergrundanfragen an 
Landesfachkundige und ein OII Europe-Teammitglied ergänzt. 

Die Indikatoren sind in Infoboxen dargestellt und OII Europe (2025a) direkt entnommen. Eine 
tabellarische Übersicht von OII Europe, inwiefern europäische Rechtsetzung die Checkliste 
von Indikatoren erfüllt, findet sich in OII Europe (2025b). Die untenstehende Darstellung weicht 
an Stellen von der Einschätzung in OII Europe (2025b) ab, da graduelle Erfüllung ebenfalls 
erfasst wird. 

OII Europe-Indikatoren in Deutschland, Malta und Portugal 
Die ersten vier Indikatoren sollen einen umfassenden Schutz von intergeschlechtlichen 
Menschen vor intergeschlechtlicher Genitalverstümmelung bieten: 

Indikator 1: Verbot von nicht-lebensnotwendigen, ohne Einwilligung erfolgten 
Eingriffen oder Behandlungen 

Interventionen oder Behandlungen an den Geschlechtsmerkmalen sollen verboten werden, es 
sei denn, intergeschlechtliche Menschen sind rechtlich im Stande, ihre vorherige, freie, aus
drückliche und vollständig aufgeklärte Einwilligung zu geben. ⇨ Indikator 13 erläutert Einwilli
gung noch weiter. 

Wenn eine betroffene Person rechtlich nicht einwilligungsfähig ist, sind alle Interventionen oder 
Behandlungen verboten. Ausgenommen sind davon lebensnotwendige Maßnahmen oder Si
tuationen (⇨ Indikator 12), in denen folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

• Wenn eine mündige minderjährige Person oder eine nicht einwilligungsfähige erwach
sene Person einen Eingriff oder eine Behandlung wünscht, ist dies möglich, solange: 

• Die Person ihren ausdrücklichen Wunsch dazu geäußert hat. 

• Die Einwilligungsfähigkeit der betroffenen Person durch eine unabhängige 
dritte Person mit entsprechender fachlicher Qualifikation bestätigt wurde. Diese 
unabhängige dritte Person muss unabhängig von der behandelnden Person, 
dem multidisziplinären medizinischen Team und der Gesundheitseinrichtung 
sein. 

• Die betroffene Person hat vorher, frei, ausdrücklich und umfassend aufgeklärt 
eingewilligt.  

• Ein System zur Überwachung der Einhaltung der genannten Schritte wurde ein
gerichtet; die Schritte wurden dokumentiert und die Dokumentation ist für die 
intergeschlechtliche Person leicht zugänglich (OII Europe 2025: 4). 
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In DEUTSCHLAND ist dieser Indikator teilweise umgesetzt, da in Paragraf 1631e Absatz 1 BGB 
festgelegt wurde: „Die Personensorge umfasst nicht das Recht, in eine Behandlung eines nicht 
einwilligungsfähigen Kindes mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung einzuwilligen oder 
selbst diese Behandlung durchzuführen, die, ohne dass ein weiterer Grund für die Behandlung 
hinzutritt, allein in der Absicht erfolgt, das körperliche Erscheinungsbild des Kindes an das des 
männlichen oder des weiblichen Geschlechts anzugleichen.“  

Dabei handelt es sich um ein absolutes Verbot, in solche Behandlungen einzuwilligen. Nur, 
wenn ein anderer Grund für den Eingriff gegeben ist oder die Angleichung des Erscheinungs
bildes nicht der alleinige Grund ist, ist unter den sehr engen Voraussetzungen des Paragrafen 
1631e Absätze 2-5 BGB eine Behandlung möglich. 

Gleichzeitig kritisieren Betroffenenorganisationen, dass es im Gesetzestext Schlupflöcher gibt. 
Konkret sehen OII Europe und OII Germany (2024) das Urteil eines Familiengerichts als Mus
terbeispiel (ebd.: 1), wie neben einer vom Gericht als gesundheitlich notwendig erachteten 
Maßnahme (Behandlung von in einem Kanal verbundener Harnröhre und Vagina (Sinus uro
genitalis)) weitere, kosmetische Maßnahmen (hier Neovagina und Angleichung des Körperbil
des an das weibliche Geschlecht) bei einem einjährigen Kind stattgegeben wurde (ebd.: 3-4). 
Das Urteil nennt explizit Angleichung des Körperbildes an das weibliche Geschlecht und die 
Möglichkeit für penetrativen Geschlechtsverkehr als Motivationen für die Eingriffe (ebd.: 5-6) 
und vernachlässigt dabei die gesundheitlichen Risiken und Folgen der geplanten Eingriffe 
(ebd.: 7). Damit akzeptiert und reproduziert das Urteil medizinisch-pathologisierende Annah
men über Intergeschlechtlichkeit und vernachlässigt das Recht des Kindes auf körperliche Un
versehrtheit (ebd.: 7-8). 

In MALTA ist dieser Indikator weitestgehend umgesetzt, indem Artikel 14 Absatz 1 des GIGESC 
definiert: „Jegliche geschlechtszuweisende Behandlung oder chirurgischer Eingriff an den Ge
schlechtsmerkmalen von Minderjährigen ist unrechtmäßig, wenn sie auch zu einem späteren 
Zeitpunkt durchgeführt werden könnten, zu dem die Person informiert einwilligen könnte“. 

Allerdings gilt die Ausnahme, dass eine minderjährige Person über ihre Sorgeberechtigten 
einwilligen kann (ebd.). Ein interdisziplinäres Team soll mit den Eltern die Entscheidungsfin
dung bei Behandlungen in „außergewöhnlichen Umständen“ unterstützen (Art. 14 Abs. 3 GI
GESC). Dabei sind jedoch medizinische Eingriffe „aus sozialen Gründen“ verboten (ebd.).  

Eine Schwachstelle der Regelung ist etwa, dass außergewöhnliche Umstände und soziale 
Gründe nicht definiert sind (Cools et al. 2024: 502, Hintergrundinformation OII Europe). Vage 
Begrifflichkeiten und fehlende Kriterien, wann die Ausnahme, dass Sorgeberechtigte für die 
minderjährige Person zustimmen können, schränken das Verbot ebenfalls ein. 

In PORTUGAL ist der Indikator größtenteils erfüllt. Artikel 5 des Lei nº 38 sieht vor: „Außer in 
Situationen, in denen nachweislich eine Gefahr für ihre Gesundheit besteht, dürfen chirurgi
sche, pharmakologische oder sonstige Behandlungen und Eingriffe, die mit Veränderungen 
des Körpers und der Geschlechtsmerkmale von intergeschlechtlichen Minderjährigen verbun
den sind, nicht vorgenommen werden, solange ihre Geschlechtsidentität nicht manifestiert ist“. 

Allerdings ist unter anderem unklar, ab welchem Zeitpunkt die Geschlechtsidentität als mani
festiert angesehen werden kann (Valente 2024). Darüber hinaus sieht das Gesetz nicht vor, 
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dass die Geschlechtsidentität von Seiten des Kindes aus manifestiert sein muss, so dass mög
licherweise Sorgeberechtigten oder medizinisches Personal dieses zuschreiben können (Hin
tergrundinformation OII Europe). 

Indikator 2: Umfassende Definition der verbotenen Behandlungen und Eingriffe 

Alle Formen von nicht-lebensnotwendigen, ohne Einwilligung erfolgten medizinischen und / 
oder operativen Eingriffen an den Geschlechtsmerkmalen und / oder Hormonbehandlungen 
der Geschlechtsmerkmale werden von dem Verbot abgedeckt. Geschlechtsmerkmale betref
fen die geschlechtliche Anatomie, Hormonniveaus, Fortpflanzungsorgane und / oder Chromo
somenstrukturen einer Person. 

Dies beinhaltet medizinischen Eingriffe oder Behandlungen vor Geburt des Kindes (OII Europe 
2025: 5).  

Der DEUTSCHE Paragraf 1631e BGB enthält keine abschließende Definition verbotener Be
handlungen und Eingriffe. Aus einem Umkehrschluss zu Paragraf 1631e Absatz 2 BGB lässt 
sich jedoch entnehmen, dass alle Eingriffe vom grundsätzlichen Verbot umfasst sind. Daher 
kann der Indikator als teilweise erfüllt angesehen werden. 

Erfasst werden neben operativen Eingriffen an den inneren oder äußeren Geschlechtsmerk
malen des Kindes insbesondere auch hormonelle oder medikamentöse Behandlungen, wenn 
sie das geschlechtliche körperliche Erscheinungsbild ändern können und die Behandlung al
lein in der vorbenannten Absicht einer Angleichung des Kindes an eines der beiden Ge
schlechter einer binären Geschlechterordnung erfolgt (Deutscher Bundestag 2020: 26). 

Gleichzeitig zeigt der oben bereits erwähnte Fall vor dem Familiengericht (OII Europe / OII 
Germany 2024), dass diese Intention nicht immer umgesetzt wird und setzt vielmehr einen 
Präzedenzfall, in dem entgegen der Absicht des Gesetzes laut Gesetzesbegründung argu
mentiert wird. 

Da das MALTESISCHE Gesetz jegliche geschlechtszuweisende Behandlung oder chirurgische 
Eingriffe an Geschlechtsmerkmalen verbietet, handelt es sich um ein vergleichsweise umfas
sendes Verbot und dadurch eine Erfüllung des Indikators.  

Das PORTUGIESISCHE Gesetz definiert zwar nicht konkrete, verbotene Maßnahmen, schließt 
aber, wie oben genannt, chirurgische, pharmakologische oder sonstige Behandlungen und 
Eingriffe, die Körper oder Geschlechtsmerkmale verändern, aus. Auch diese Regelung ist also 
eine teilweise Erfüllung des Indikators. 

Indikator 3: Einbeziehung aller Variationen der Geschlechtsmerkmale 

Keine Variation intergeschlechtlicher Merkmale ist von dem Verbot ausgeschlossen. Variatio
nen der Geschlechtsmerkmale bezieht sich auf jede Variation der primären oder sekundären 
Geschlechtsmerkmale einer Person, die nicht mit den gesellschaftlichen Normen von Erschei
nungsbild oder Funktion männlicher oder weiblicher Merkmale übereinstimmt. Dies beinhaltet 
geschlechtliche Anatomie, Fortpflanzungsorgane, Hormonstruktur und / oder -niveaus und / 
oder Chromosomenmuster (OII Europe 2025: 5). 
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Dieser Indikator ist in DEUTSCHLAND nicht ausreichend erfüllt. Das DEUTSCHE Gesetz verwen
det den Begriff „Varianten der Geschlechtsentwicklung“. Eine Legaldefinition dieses Begriffes 
ist dort nicht vorhanden. Laut Gesetzesbegründung ist der Begriff wandelbar, da er sich an 
medizinische Einordnungen anlehnt (Deutscher Bundestag 2020: 25). Die S2k Leitlinie6 orien
tiert sich für die Klassifizierung am Chicago Konsens7 (Leitliniengruppe 2024: 47). 

Der Bundesverband Intergeschlechtliche Menschen e. V. (2023) sieht in der fehlenden legalen 
Definition von „Varianten der Geschlechtsentwicklung“ die Gefahr, dass Operationen weiter 
durchgeführt werden können, wenn die behandelnde Person keine „Variante der Geschlechts
entwicklung“ diagnostiziert und einen anderen Grund für den Eingriff an den Geschlechtsmerk
malen angibt. Damit wird die Deutungshoheit der Medizin überlassen, statt dass die Gesetz
gebung dies übernimmt und pathologisierende und medikalisierende Vorstellungen reprodu
ziert (OII Europe 2021). 

Der Indikator ist in MALTA erfüllt. Alle Variationen sind einbezogen, da diese gar nicht erst 
genannt werden. Weder Intergeschlechtlichkeit noch Variationen der Geschlechtsentwicklun
gen werden definiert. Vielmehr werden Behandlungen und Eingriffe an den Geschlechtsmerk
malen kategorisch verboten und eine umfassende Definition (ähnlich der von OII Europe ver
wendeten) von Geschlechtsmerkmalen in Artikel 2 GIGESC festgelegt. So wird dem medizini
schen System die Deutungshoheit entzogen. 

Der Indikator ist in PORTUGAL nicht erfüllt: In dem PORTUGIESISCHEN Gesetz findet sich keine 
Erläuterung, wie Variationen der Geschlechtsentwicklung oder Intergeschlechtlichkeit definiert 
sind. Da das Verbot für Eingriffe bei intergeschlechtlichen Minderjährigen gilt, ist dies eine 
problematische Auslassung. 

Indikator 4: Rechenschaftspflicht für Angehörige der Gesundheitsberufe 

Es sollten strafrechtliche Sanktionen für Gesundheitspersonal vorgesehen sein, welches jeg
liche nicht-lebensnotwendige, ohne Einwilligung erfolgte medizinische Behandlungen oder 
Eingriffe an den Geschlechtsmerkmalen von intergeschlechtlichen Menschen durchführt, ver
sucht durchzuführen oder hilft, durchzuführen. 

Gesundheitspersonal, das Eltern oder Sorgeberechtigte von minderjährigen Intergeschlechtli
chen für Eingriffe oder Behandlungen an Gesundheitspersonal im Ausland verweist (Aus
landsumgehung), sollte ebenfalls strafrechtlich sanktioniert werden (OII Europe 2025: 5). 

Dieser Indikator ist in DEUTSCHLAND teilweise erfüllt: Medizinische Eingriffe sind dann gemäß 
Paragraf 223 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar, wenn diese ohne wirksame Einwilligung erfol
gen. Insofern müssen unter anderem die Voraussetzungen des Paragrafen 1631e BGB sowie 

 

6 Diese Art Leitlinien sind nicht-verbindliche medizinische Empfehlungen für beste Praktiken der Gesundheitsversorgung. 

7 Der Chicago Konsens ist eine Festschreibung von medizinischen Sachkundigen, welche Indikationen und Behandlungsmetho
den bei Intergeschlechtlichkeit vorliegen und sinnvoll sind. Betroffene begrüßen die stärkere Orientierung auf zu Behandelnde, 
insbesondere im Gegensatz zu vorher dominanten Verständnissen (Gramc 2023: 67). Gleichzeitig kritisieren sie, dass Interge
schlechtlichkeit weiterhin als „Störung“ (Disorder) klassifiziert wird (Machado 2008) und dass Studien zu den negativen Folgen 
und Schäden, die durch frühe Operationen entstehen, weiterhin ignoriert werden (Monro/Crocetti 2025: 93). 
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die allgemeinen Aufklärungspflichten gemäß Paragraf 630e BGB eingehalten werden. Para
graf 1631e BGB bestätigt, dass Sorgeberechtigte diese Einwilligung nicht einfach stellvertre
tend geben können. 

Eine spezifische strafrechtliche Ahndung intergeschlechtlicher Genitalverstümmelung gibt es 
allerdings nicht. Zudem wird kritisiert, dass eine Umgehung durch Operationen im Ausland 
nicht adressiert wurde (OII Europe 2021). 

In MALTA ist dieser Indikator größtenteils erfüllt, indem Artikel 14 (2) GIGESC festlegt, dass 
medizinisches Fachpersonal und andere Praktizierende, die gegen das Gesetz verstoßen, mit 
einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe zwischen 500 und 1.000 
Euro bestraft werden. 

Es gibt allerdings keine Regelung zur Auslandsumgehung (Hintergrundinformation OII Eu
rope). 

In PORTUGAL ist die Strafbarkeit wie in Deutschland allgemein statt spezifisch geregelt und der 
Indikator damit teilweise erfüllt: Nach Artikel 156 des portugiesischen Strafrechts sind medizi
nische Eingriffe oder Behandlungen, die ohne Einwilligung der behandelten Person erfolgen 
mit bis zu drei Jahren Gefängnisstrafe oder einer Geldstrafe zu ahnden. Die Höhe der Geld
strafe ist nicht vorgegeben. 

 

Indikator 5 wird als zentral gesehen, um die effektive Umsetzung eines Verbotes zu ge
währleisten: 

Indikator 5: Wirksamer Überwachungsmechanismus 

Ein unabhängiger und effektiver Überwachungsmechanismus sollte festgelegt werden, um die 
Umsetzung eines Verbotes von Eingriffen an intergeschlechtlichen Menschen zu bewerten. 

Eine Kontrollinstanz sollte das Verbot evaluieren. Der Evaluationsbericht sollte die Umsetzung 
der Gesetzgebung prüfen und wo passend, Verbesserungsvorschläge machen; die Anzahl 
und Art von durchgeführten Eingriffen des Landes aufzeigen; den Einwilligungsprozess begut
achten und Konsultationen mit Organisationen, welche nationale Betroffene repräsentieren, 
mit einbeziehen (OII Europe 2025: 6). 

In DEUTSCHLAND ist dieser Indikator teilweise erfüllt. Artikel 6 des SchuKiVdG sieht eine Eva
luierung der Wirksamkeit der Regelungen innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten vor. 

Kontinuierliche Überwachungsmechanismen zur Effektivität des Gesetzes oder vorgegebene 
Protokolle zur nachvollziehbaren Entscheidungsfindung sind jedoch nicht vorgegeben. 

Weder in MALTA noch in PORTUGAL sieht das entsprechende Gesetz eine Evaluation und / oder 
einen kontinuierlichen Überwachungsmechanismus vor und der Indikator ist damit nicht erfüllt. 
In MALTA impliziert das Gesetz die Schaffung eines interdisziplinären Teams, um sicherzuge
hen, dass der Entscheidungsprozess im besten Interesse des betroffenen Kindes abläuft. Die
ses Team kann voraussichtlich ernannt werden, wenn der Bericht der Arbeitsgruppe zur Erar
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beitung medizinischer Leitlinien durch in gleichen Teilen Menschenrechtskundige, psychoso
ziale Fachkräfte und medizinische Sachkundige (vgl. Ausführungen unter Indikator 9) veröf
fentlicht wurde (Hintergrundinformation OII Europe). Auch dass das Gesetz in Malta seit seiner 
Einführung mehrmals ergänzt wurde, reflektiert den Wunsch maltesischer Entscheidungstra
gender, den Schutz von intergeschlechtlichen Kindern zu verbessern. 

 

Die Indikatoren 6, 7 und 8 sind notwendig, um den Zugang zu Wahrheit, Gerechtigkeit 
und Wiedergutmachungen sowie das Recht auf Gesundheit zu gewährleisten: 

Indikator 6: Zugang zu Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung 

Zugang zu wirksamen Beschwerdeverfahren und Rechtsbehelfen sowie inklusive Wiedergut
machungen für vergangenes Leid sollten gewährleistet werden. Dies beinhaltet: 

• Bereitstellung von psychologischer und anderer Unterstützung, die auf die spezifischen 
Bedürfnisse der Person zugeschnitten sind. Dies sollte auch medizinische Behandlun
gen umfassen, die in Folge von verbotenen Eingriffen oder Behandlungen nötig sind. 

• Eine Verlängerung der Verjährungsfristen, um sicherzustellen, dass die Person Ent
schädigung erhalten kann und Ermittlungen, Anklage, Gerichtsverfahren und -ent
scheidungen möglich sind. Die Verjährungsfrist sollte die Tatsache reflektieren, dass 
intergeschlechtliche Menschen, die Verstöße gegen ihre körperliche Integrität und 
Selbstbestimmung erlebt haben, unter Umständen viel Zeit für die Erholung von die
sem Trauma brauchen. Die Verjährungsfrist für Verstöße, die an minderjährigen Per
sonen verübt wurden, sollten erst mit Volljährigkeit der betroffenen Person beginnen. 

• Eine öffentliche Entschuldigung, die das Leid und die Ungerechtigkeit, die interge
schlechtlichen Menschen in der Vergangenheit zugefügt wurden, angemessen aner
kennt. 

• Die Einrichtung eines Entschädigungsfonds für vergangenes Leid. 

• Effektives Überwachen und Evaluieren der Effektivität von Verfahren und Rechtsbe
helfen (OII Europe 2025: 6-7). 

In den Niederlanden etwa sprach die zuständige Ministerin 2021 eine öffentliche Entschuldi
gung an trans- und intergeschlechtliche Personen aus, die in der Vergangenheit operiert wur
den und richtete einen Entschädigungsfonds ein (Gregory 2021). Schweden hat ähnliche Maß
nahmen getroffen (Lange 2022: 87). 

Eine Anerkennung des vergangenen Leids, das intergeschlechtliche Personen durch ohne 
Einwilligung erfolgte Eingriffe zugefügt wurde, könnte auch eine Entschuldigung von Kranken
häusern oder entsprechenden Fachkräften darstellen. Politisch Aktive hatten 2020 beispiels
weise die Entschuldigung eines Kinderkrankenhauses in Chicago (USA) erwirkt (Knight 2020). 

Dieser Indikator ist in keiner der Fallstudien erfüllt. 
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Weder in DEUTSCHLAND noch in PORTUGAL oder MALTA gab es eine öffentliche Entschuldigung, 
Entschädigungsfonds, Verlängerung von Verjährungsfristen, Bereitstellung psychologischer 
Unterstützung oder kontinuierliche Überwachung von Verfahren und Rechtsbehelfen.8 

Betroffene in MALTA können zivilrechtliche Wiedergutmachungen über die maltesischen Ge
richte einfordern und haben dabei Zugang zu allen Rechten und Rechtsbehelfen, die das mal
tesische Gesetz vorsieht (Hintergrundinfo Malta). 

Indikator 7: Zugänglichkeit von medizinischen Unterlagen 

Über die medizinischen Unterlagen sollen alle relevanten medizinischen Informationen für die 
intergeschlechtliche Person, ihre Eltern oder Sorgeberechtigten leicht zugänglich gemacht 
werden. 

Hierfür müssen zumindest folgende Kriterien erfüllt sein:  

• Vollständige Aufklärung, inklusive über wesentliche Umstände über 

• die Diagnosen, die sich auf die Geschlechtsmerkmale,  

• den Entscheidungsprozess in Bezug auf Eingriffe oder Behandlung,  

• sowie Eingriffe und Behandlung selbst. Diese Umstände sollten zudem zwin
gend in den Krankenakten der Betroffenen festgehalten werden. 

• Die Aufbewahrungsfrist für Krankenakten sollte so lang sein, dass eine Person, die 
minderjährig einer Behandlung oder einem Eingriff unterworfen war, ihre Daten auch 
als Erwachsene einsehen kann.  

• Die Aufbewahrungsfrist sollte darüber hinaus mindestens so lange sein, dass sie der 
Verjährungsfrist für mögliche Klagen entspricht (OII Europe 2025: 7). 

In DEUTSCHLAND sind diese Aspekte größtenteils abgedeckt. Paragraf 1631e Absatz 6 BGB 
sieht vor: „Der Behandelnde [sic!] gemäß § 630a hat, wenn eine Behandlung an den inneren 
oder äußeren Geschlechtsmerkmalen erfolgt ist, die Patientenakte bis zu dem Tag aufzube
wahren, an dem die behandelte Person ihr 48. Lebensjahr vollendet.“ 

Zudem legen Paragrafen 630f BGB und 630g BGB fest, was in Krankenakten vermerkt sein 
muss und wie sie zugänglich gemacht werden sollen. 

Betroffenenorganisationen kritisieren, dass kein zentrales Register eingeführt wurde (IM e.V. 
2021). 

In MALTA und PORTUGAL (Hintergrundinformation Portugal) sind diese Aspekte nicht erfüllt. 

 

8 Der Koalitionsvertrag in Deutschland für 2021–2025 sah einen Entschädigungsfonds für trans- und intergeschlechtliche Perso
nen, „die aufgrund früherer Gesetzgebung von Körperverletzungen oder Zwangsscheidungen betroffen sind“, vor (SPD / Bündnis 
90/Die Grünen / FDP 2021: 120). Dies wurde aber nicht umgesetzt. Der Koalitionsvertrag 2025–2029 sieht keine konkreten Maß
nahmen vor, erklärt aber „Wir wahren die Rechte von trans- und intersexuellen Personen“ (CDU / CSU / SPD 2025: 104). 
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Indikator 8: Bereitstellung von bedarfsgerechter Unterstützung 

Intergeschlechtliche Menschen sollten basierend auf ihren individuellen Bedürfnissen einen 
Anspruch auf qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung haben. Dazu sollten auch psy
chologische und psychosoziale Betreuung durch ausgebildete Fachkräfte sowie Unterstützung 
und Beratung durch andere Betroffene gehören. 

Diese Unterstützung sollte sowohl der intergeschlechtlichen Person als auch deren Eltern oder 
Sorgeberechtigten und Familien von dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, ab dem Interge
schlechtlichkeit festgestellt wird. Das bedeutet möglicherweise bereits vor der Geburt der in
tergeschlechtlichen Person und falls notwendig während des gesamten Lebens der interge
schlechtlichen Person (OII Europe 2025: 7). 

In DEUTSCHLAND ist dieses Kriterium nur zum Teil erfüllt. Einen gesetzlichen Beratungsan
spruch gibt es nicht. Jedoch wird in der S2k-Leitlinie empfohlen, den betroffenen Personen 
und deren Familien von Anfang an eine psychologische Begleitung und Unterstützung sowie 
eine Peer-Beratung oder Kontakt zu Selbsthilfeorganisationen anzubieten (Leitliniengruppe 
2024: 4).  

Zudem hat das Bundesministerium für Gesundheit die gesundheitliche Versorgung und spezi
alisierte Unterstützung über die Projekte zur Verbesserung der Versorgung für Menschen mit 
Varianten der Geschlechtsentwicklung (DSDCare) (Laufzeit 2020–2023) sowie Schulungen 
und Informationen für Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung und ihre Angehö
rigen (Empower-DSD) (Laufzeit 2019–2023) gefördert. 

In MALTA ist der Indikator erfüllt: Artikel 15 Absatz 1 GIGESC sieht vor, dass informierte, sen
sible und spezifische psychosoziale Beratung durch psychologische oder medizinische Fach
kräfte oder Betroffene allen Personen so lange wie notwendig vom Zeitpunkt der Diagnose 
oder Selbstüberweisung zur Verfügung steht. 

In PORTUGAL ist der Indikator kaum erfüllt. Im Lei no 38 sind keine Vorgaben zur psychologi
schen und psychosozialen Unterstützung von Betroffenen und ihren Familien getroffen. Aller
dings legt Artikel 11 (1) Lei no 38 fest, dass der Staat die Versorgung mit geschlechtsbestäti
genden Behandlungen für betroffene Personen, die solche wünschen, sicherstellen muss. 
Dies ist für transgeschlechtliche Menschen zentral, kann aber auch intergeschlechtliche Men
schen betreffen. 

 

Die Indikatoren 9, 10 und 11 sind zentral, um eine menschenrechtsbasierende und ent
pathologisierende Perspektive auf intergeschlechtliche Menschen unter Fachkräften 
und in der breiten Öffentlichkeit zu verbreiten, so dass intergeschlechtliche Menschen 
nicht mehr als „anders“ gesehen und ausgegrenzt werden: 
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Indikator 9: Menschenrechtskonformer Zugang zur Gesundheitsversorgung 

Vorgaben und Praktiken in der Gesundheitsversorgung sollten mit den Menschenrechten 
übereinstimmen und diese bestätigen. Insbesondere die Menschenrechte der intergeschlecht
lichen Person auf körperliche Integrität und Selbstbestimmung müssen gewährleistet werden. 
Konkrete Maßnahmen dafür sind: 

• Obligatorische Schulungen für ärztliches Personal, Hebammen, psychologische und 
andere Fachkräfte im Gesundheitssektor. 

• Einsetzung einer unabhängigen Arbeitsgruppe, um relevante nationale medizinische 
Leitlinien und Protokolle zu überprüfen und zu überarbeiten, um eine entpathologisie
rende und behandeltenzentrierte Perspektive zu verfestigen. 

• Die Arbeitsgruppe sollte in gleichen Teilen aus Menschenrechtssachverständi
gen, intergeschlechtlichen Betroffenen, psychosozialen Fachkräften und medi
zinischen Sachkundigen bestehen. 

• Das Gesetz sollte eine begrenzte Bearbeitungszeit für die Ausarbeitung fest
schreiben (OII Europe 2025: 8). 

In DEUTSCHLAND ist dieser Indikator teilweise erfüllt. In der Gesetzesbegründung wird die men
schenrechtliche Einordnung der Gesetzgebung erläutert (Deutscher Bundestag 2020: 13) und 
die völkerrechtliche Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland zu den Menschenrechten 
benannt (ebd.: 21). Die S2k-Leitlinie bezieht sich ebenfalls auf die Menschenrechte, stellt da
bei aber das Recht auf bestmögliche Gesundheit in ein Spannungsfeld mit dem Recht auf 
körperliche Unversehrtheit (Leitliniengruppe 2024: 3). Travis und Garland (2025) warnen vor 
der Kooptierung von Menschenrechtsverweisen durch medizinische Verbände, wenn diskursiv 
Operationen und Eingriffe als Umsetzung des Rechts auf bestmögliche Gesundheit dargestellt 
werden. 

Allerdings wurde die Leitlinie gemeinsam mit Betroffenenorganisationen aber nicht mit Men
schenrechtsfachkundigen überarbeitet. Auch Schulungen für medizinisches Fachpersonal 
sind nicht verpflichtend vorgesehen. 

In MALTA ist dieser Indikator bisher teilweise erfüllt. Artikel 16 (1) GIGESC sieht die Einberu
fung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung medizinischer Leitlinien durch in gleichen Teilen 
Menschenrechtskundige, psychosoziale Fachkräfte und medizinische Sachkundige vor und 
setzt eine Ein-Jahresfrist zur Erarbeitung. Die Arbeitsgruppe wurde jedoch zunächst nicht kon
stituiert, da es Konflikte darüber gab, wer menschenrechtsfachkundig ist, was Intergeschlecht
lichkeit umfasst und zum Teil aufgrund vielen politischen Änderungen beziehungsweise Wech
seln im Ministerialpersonal (Bartolo Tabone et al. 2024: 8). 2024 wurde das Intersex Medical 
Protocol fertig gestellt und wird nun vom Maltesischen Ministerium für Gesundheit und Aktives 
Altern geprüft (Hintergrundinfo Malta). Wenn das Protokoll bestätigt wurde, soll das interdis
ziplinäre Team für den Entscheidungsprozess einberufen werden (Hintergrundinfo OII Europe, 
siehe auch ⇨ Indikator 5). 

In PORTUGAL ist dieser Indikator teilweise erfüllt. Artikel 4 des Lei no 38 formuliert: Jede Person 
hat das Recht, ihre primären und sekundären Geschlechtsmerkmale zu behalten. 
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„Die Generaldirektion für Gesundheit legt innerhalb von höchstens 270 Tagen ein Interventi
onsmodell in Form von technischen Leitlinien und Normen fest, das von den Angehörigen der 
Gesundheitsberufe im Zusammenhang mit Fragen der Geschlechtsidentität, des Geschlechts
ausdrucks und der Geschlechtsmerkmale der Personen anzuwenden ist“ (Art. 11 (2) Lei no 
38). Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe in der Generaldirektion ist jedoch nicht vorge
geben. 

Die technischen Leitlinien und Normen konnten nicht recherchiert werden, dafür aber die Ge
sundheitsstrategie der Regierung für LGBTI Personen von 2019: Diese stellt fest, dass medi
zinische Leitlinien mit der internationalen Menschen- und Kinderrechtscharta konform sein 
müssen (Ministério da Saúde / Direção-Geral da Saúde 2019: 19). 

Es gibt also klare verbale und teils legale Verpflichtungen zu den Menschenrechten in PORTU

GAL, die Umsetzung dieser ist jedoch unklar. 

Indikator 10: Bereitstellung von Schulungen für Fachkräfte 

Pädagogische und bewusstseinsbildende Maßnahmen, inklusive Sensibilisierung für Fach
kräfte in unter anderem Bildung und Recht, einschließlich Gesundheitsrecht und Strafverfol
gung, sollten etabliert werden. 

Diese Maßnahmen sollten umfassende, bestätigende, akkurate und menschenrechtsbasierte 
Informationen über die spezifischen Bedürfnisse von intergeschlechtlichen Personen beinhal
ten (OII Europe 2025: 9). 

In DEUTSCHLAND ist dieser Indikator nicht in dem umfassenden Maße, wie von OII Europe 
vorgesehen, erfüllt. DSDCare bietet wissenschaftliche Weiterbildungen für medizinisches Per
sonal für 250 Euro an (DSDCare 2024). Allerdings ist unklar, ob diese über die Projektlaufzeit 
hinaus angeboten werden. Das Bundesministerium für Gesundheit fördert die Lernplattform 
Intrahealth, welche Grundlagenwissen über den Umgang mit trans- und intergeschlechtlichen 
Personen in der allgemeinen Gesundheitsversorgung für medizinisches, pflegerisches und 
psychologisches Fachpersonal anbietet (Intrahealth o. J.). Weiterbildungen für andere Berufs
gruppen sind weder im Gesetz noch in den Projekten vorgesehen. 

In MALTA konnte keine Rechtssetzung dazu oder andere Angebote ermittelt werden. 

In PORTUGAL ist dieser Indikator größtenteils erfüllt. In der Gesundheitsstrategie wird festge
legt, dass zu erarbeitende Leitlinien auch Studieninhalte ergänzen und Weiterbildungen mög
lich machen sollen (Ministério da Saúde / Direção-Geral da Saúde 2019: 20–21). 

Artikel 12 des Lei no 38 bestimmt, dass Lehrende für die Thematik sensibilisiert werden sollen, 
so dass in Schule und allgemein Bildung besser aufgeklärt werden kann. 

Indikator 11: Verbot von anderen schädlichen Praktiken 

Darüber hinaus sollten intergeschlechtliche Menschen besonders vor anderen schädlichen 
Praxen geschützt werden. Insbesondere sollten körperliche Untersuchungen und Entblößun
gen ohne therapeutischen Grund verboten werden (OII Europe 2025: 9). 
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Das spanische Verbot von 2023 ist das erste europäische Gesetz, das explizit die Privatsphäre 
und Vertraulichkeit in der Untersuchung und Behandlung von intergeschlechtlichen Personen 
schützt und unnötige körperliche Untersuchungen und Entblößungen aus diesen Gründen ver
bietet (Hintergrundinformation OII Europe). 

Ein spezifisches Verbot anderer schädlicher Praktiken ist im DEUTSCHEN Gesetz SchuKiVdG 
nicht vorgesehen und der Indikator nur teilweise erfüllt. In der S2K-Leitlinie wird empfohlen, 
die Einwilligung der Betroffenen bei Fotografien, insbesondere bei Verwendung zu wissen
schaftlichen Zwecken, einzuholen (Leitliniengruppe 2024: 14). Dies entspricht auch allgemei
nem Recht (unter anderem § 22 KunstUrhG). 

In MALTA ist dies nicht im GIGESC festgelegt und medizinische Leitlinien dazu sind noch nicht 
veröffentlicht, damit ist der Indikator bisher nicht erfüllt. 

In PORTUGAL wird dies ebenfalls nicht definiert und der Indikator teilweise erfüllt. Allerdings 
gebietet der Ethikkodex, dass Personen, die medizinische Hilfe suchen, nicht gegen ihren Wil
len fotografiert werden oder unnötig nackt sein müssen (Hintergrundinformation Portugal). 

 

Indikatoren 12, 13 und 14 sind zentrale Rahmenbedingungen, welche die Klarheit und 
Funktionalität von gesetzlichen Verboten von intergeschlechtlicher Genitalverstümme
lung sicherstellen sollen: 

Indikator 12: Klarheit über den Umfang von lebenswichtigen Eingriffen oder Be
handlungen 

Medizinische Eingriffe oder Behandlungen intergeschlechtlicher Personen sollen nur als le
bensnotwendig betrachtet werden, wenn eine Lebensgefahr oder die Gefahr des ernsthaften 
Schadens der körperlichen Gesundheit der Person bestehen. Eingriffe und Behandlungen, die 
aus sozialen, kulturellen oder ästhetischen Gründen durchgeführt werden, sollen nicht als le
bensnotwendig gefasst werden (OII Europe 2025: 10). 

In den drei untersuchten Staaten wird dies nicht gesetzgeberisch festgelegt und der Indikator 
damit nicht erfüllt. Damit verbleibt die entsprechende Deutungshoheit über lebenswichtige Ein
griffe im medizinischen System.  

OII Europe (Hintergrundinformation) kritisiert insbesondere am PORTUGIESISCHEN Gesetz die 
Ausnahmeregelung, die Interventionen erlaubt, wenn ein Gesundheitsrisiko vorliegt. Das Ge
sundheitsrisiko kann jedoch breit interpretiert werden.  

Indikator 13: Vorherige, freie, ausdrückliche und vollständig aufgeklärte Einwil
ligung 

Die freie, ausdrückliche und vollständig aufgeklärte Einwilligung muss Voraussetzung für einen 
nicht lebensnotwendigen Eingriff oder eine Behandlung in Bezug auf die Geschlechtsmerk
male einer intergeschlechtlichen Person sein. Dies beinhaltet, dass die betroffene Person: 

• Umfassend über die Behandlung oder den Eingriff aufgeklärt worden ist. 
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• Angemessene Unterstützung bekommen hat, um die Informationen zu verstehen. 

• Angemessen Gelegenheit hat, inklusive angemessene Zeit, um eine Entscheidung 
über die Behandlung oder den Eingriff zu treffen. 

• Keinem unangemessenen Druck oder Zwang durch eine andere Person unterworfen 
wurde. 

Falls die Person minderjährig ist, sollte zusätzlich: 

• Unabhängig bewertet werden, ob die minderjährige Person, die den Wunsch äußert, 
einen Eingriff oder eine Behandlung durchführen zu lassen, einwilligungsfähig ist und 
ob sie angemessene Unterstützung erhält. 

• Freie, ausdrückliche und voll aufgeklärte Einwilligung nicht durch die Genehmigung 
(„Zustimmung“) durch Eltern oder Sorgeberechtigte ersetzt werden können. 

Eine intergeschlechtliche Person kann als einwilligungsfähig zu Eingriffen oder Behandlungen 
an ihren Geschlechtsmerkmalen gesehen werden, wenn sie in der Lage ist, die Fakten zu 
verstehen, Risiken und Vorteile einzuschätzen, abzuwägen, was die kurz- und langfristigen 
Folgen möglicher Entscheidungen sind, und eine Entscheidung zu treffen (OII Europe 2025: 
10). 

In DEUTSCHLAND ist dieser Indikator größtenteils erfüllt. Paragraf 1631e Absatz 2 BGB: „In 
operative Eingriffe an den inneren oder äußeren Geschlechtsmerkmalen des nicht einwilli
gungsfähigen Kindes mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung, die eine Angleichung 
des körperlichen Erscheinungsbilds des Kindes an das des männlichen oder des weiblichen 
Geschlechts zur Folge haben könnten und für die nicht bereits nach Absatz 1 die Einwilligungs
befugnis fehlt, können die Eltern nur einwilligen, wenn der Eingriff nicht bis zu einer selbstbe
stimmten Entscheidung des Kindes aufgeschoben werden kann.“ 

Zudem bestimmt Paragraf 1631e Absatz 3 BGB: „Die Einwilligung nach Absatz 2 Satz 1 bedarf 
der Genehmigung des Familiengerichts, es sei denn, der operative Eingriff ist zur Abwehr einer 
Gefahr für das Leben oder für die Gesundheit des Kindes erforderlich und kann nicht bis zur 
Erteilung der Genehmigung aufgeschoben werden. Die Genehmigung ist auf Antrag der Eltern 
zu erteilen, wenn der geplante Eingriff dem Wohl des Kindes am besten entspricht.“ 

Darüber hinaus setzen Paragrafen 630d und e BGB Standards für die Einwilligung. Allerdings 
legt das Gesetz nicht fest, wer die Einwilligungsfähigkeit feststellen kann. Der Bundesverband 
IM e.V. (2021) kritisiert hierbei, dass nicht die Miteinbeziehung einer unabhängigen dritten 
Partei oder eine Beratung durch eine unabhängige betroffene Person vorgeschrieben wurde.  

In MALTA ist unklar, ob dieser Indikator erfüllt ist. Außer der Notwendigkeit von informierter 
Zustimmung in Artikel 14 Absatz 1 GIGESC werden keine weiteren Aspekte von Einwilligungs
fähigkeit oder der Natur des Einverständnisses genannt. Artikel 14 Absatz 1 legt zudem fest, 
dass Minderjährige auch durch Sorgeberechtigte einwilligen können. Es fehlen Kriterien, wann 
dies rechtmäßig ist. 

Einwilligungsfähig ist in MALTA laut Artikel 27 Absatz 2 Gesundheitsgesetz eine Person ab 14 
Jahren, sie kann aber von der behandelnden medizinischen Fachkraft überstimmt werden. 
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In PORTUGAL ist der Indikator durch das Gesetz nicht erfüllt. Allerdings bestimmt die Gesund
heitsstrategie: „Die Intervention ist ebenfalls unterschiedlich und muss von Fall zu Fall ange
passt werden, vorbehaltlich der informierten, freien und ausdrücklichen Einwilligung und der 
Einhaltung strenger klinischer Kriterien, die in internationalen und in international anerkannten 
Leitlinien festgelegt sind“ (Ministério da Saúde / Direção-Geral da Saúde 2019: 16). 

Gleichzeitig fehlt in der Gesetzgebung eine Differenzierung zwischen der Einwilligung des Kin
des beziehungsweise der betroffenen Person und der Genehmigung der Sorgeberechtigten 
(Hintergrundinformation OII Europe). 

Indikator 14: Bereitstellung umfassender Informationen 

Dieser Indikator ist erfüllt, wenn Gesundheitsfachkräfte vor der Durchführung von Eingriffen 
oder Behandlungen bei intergeschlechtlichen Menschen, diesen oder, wo zutreffend, deren 
Sorgeberechtigten folgendes bereitstellen: 

• Aktuelle, genaue, umfassende und objektive medizinische Informationen in einer Art, 
dass die Person dies verstehen kann, mindestens: 

• Informationen über die Diagnose der vorliegenden Form von Intergeschlecht
lichkeit, 

• Häufige oder wahrscheinliche Risiken von Eingriffen oder Behandlungen, in
klusive mittel- und langfristiger Folgen, 

• Ausführungen über alternative Optionen, inklusive der Option, sich keiner Ein
griffe oder Behandlungen zu unterziehen. 

• Ermächtigende / ermutigende und unterstützende Informationen über das Leben als 
intergeschlechtliche Person. 

• Informationen darüber, wie Beratung durch andere Betroffene zugänglich ist (OII Eu
rope 2025: 11). 

In DEUTSCHLAND formuliert Paragraf 630e BGB allgemeine Aspekte der Aufklärungspflicht und 
der Indikator ist damit nur teilweise erfüllt. Diese Informationen sollen „Art, Umfang, Durchfüh
rung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlich
keit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie“ beinhal
ten. Zudem ist auf Alternativen hinzuweisen. 

Die S2k-Leitlinie empfiehlt für intergeschlechtliche Personen die Weitergabe zusätzlicher In
formationen. Begleitet durch psychosoziale Unterstützung sollen auch die Eltern informiert 
werden, dass die Geschlechtsidentität nicht vorhersehbar ist (Leitliniengruppe 2024: 34). Ab
wertende und binäre Sprache soll vermieden werden (ebd.: 38). Gesprächsprotokolle, Be
funde und weitere Dokumentationen sollten entweder zugänglich gemacht oder ausgehändigt 
werden (ebd.: 39). 

In MALTA sieht Artikel 27 Absatz 1b des Gesundheitsgesetzes vor, dass Menschen, die ärztli
che Hilfe aufsuchen, im Voraus umfassende Informationen über ihre Behandlungsmöglichkei
ten erhalten müssen. Damit ist der Indikator teilweise erfüllt. 
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In PORTUGAL ist der Indikator teilweise erfüllt. Artikel 157 des Strafgesetzbuches bestimmt, 
dass eine Einwilligung nur dann wirksam ist, wenn die zu behandelnde Person ordnungsge
mäß über die Diagnose sowie über Art, Umfang, Ausmaß und mögliche Folgen des Eingriffs 
oder der Behandlung aufgeklärt worden ist. 

Von den OII Europe-Vorgaben fehlt hier die Aufklärung über mögliche Alternativen zu der vor
geschlagen Behandlungsform. 

Weitere Aspekte der Gleichstellung von intergeschlechtlichen Perso
nen in Deutschland, Malta und Portugal 

Personenstand 

Die Personenstandsgesetzgebung ist ebenfalls zentral für die Anerkennung von interge
schlechtlichen Menschen. Darüber hinaus verstärkt eine Personenstandsgesetzgebung, die 
nur binäre Kategorien vorsieht, den Druck auf Eltern, Betroffene und medizinische Fachkräfte, 
intergeschlechtliche Menschen einer dieser Kategorien anzupassen. 

Gleichzeitig ist die Frage nach guten Praktiken hier komplex. Während es wichtig ist, dass 
intergeschlechtliche, nicht-binäre Geschlechtsidentitäten anerkannt und sichtbar werden kön
nen, kann diese Sichtbarkeit auch Stigmatisierung und Diskriminierung erzeugen. 

In einer Studie zur Personenstandgesetzgebung identifiziert OII Europe (2022b) vier Charak
teristika von Gesetzgebung und erläutert deren Wirksamkeit. Zunächst ist wichtig, dass die 
Selbstbestimmung von betroffenen Personen im Vordergrund steht. Die Möglichkeit, ein „X“ 
als Geschlechtseintrag eintragen zu lassen oder den Geschlechtseintrag offen zu lassen, kann 
neben binären Kategorien eine weitere Möglichkeit zulassen. Wird dies aber direkt nach der 
Geburt (also ohne Mitbestimmung der betroffenen Person) und / oder nur für intergeschlecht
liche Menschen verwendet, stigmatisiert und outet es intergeschlechtliche Menschen unfrei
willig. Werden dritte, neutrale oder mehrere Einträge für alle ermöglicht, kann das Ge
schlechtsspektrum am besten reflektiert werden und Stigmatisierung vermieden werden. 

In DEUTSCHLAND gibt es die Personenstandskategorien: „weiblich“, „männlich“ oder „divers“. 
Darüber hinaus kann auf die Geschlechtsangabe verzichtet werden (vgl. § 22 Abs. 3 PStG). 
Laut Paragraf 22 Absatz 3 Personenstandgesetz (PStG) kann nach der Geburt der Personen
standsfall ohne Angabe des Geschlechts oder mit der Angabe „divers“ in das Geburtenregister 
eingetragen werden, wenn das Kind „weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht 
zugeordnet werden kann“. Die Hürden für eine Änderung des Geschlechtseintrages wurden 
mit der Einführung des Selbstbestimmungsgesetz 2024 stark verringert: nicht-binäre und 
transgeschlechtliche Personen können den Eintrag ohne ärztliche Bescheinigung (§ 2 Selbst
bestimmungsgesetz) anpassen lassen. Das Selbstbestimmungsgesetz steht auch interge
schlechtlichen Menschen offen. Im Vergleich zur Vorgängerregelung können sie nunmehr ih
ren Geschlechtseintrag ohne medizinische Gutachten im Einklang mit ihrer Geschlechtsiden
tität, also „männlich“, „weiblich“, „divers“ oder „keine Angabe“, anpassen lassen. Damit wird 
die bisherige pathologisierende Regelung aufgehoben. 
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In MALTA wurde 2017 ein „X“ für nicht-binäre Identitäten eingeführt (vgl. Government of Malta 
2023). Das Geschlecht muss eigentlich nach der Geburt registriert werden, wenn das Ge
schlecht jedoch unklar ist, kann es auch erst später festgelegt werden (Ní Mhuirthile 2018; 
Sciberras Debono 2016). Artikel 4 (1) des GIGESC ermöglicht es den Einwohnenden Maltas, 
ihren Geschlechtseintrag und / oder Vornamen selbstbestimmt und ohne weitere Vorausset
zungen, wie etwa medizinische Gutachten, zu ändern. 

PORTUGAL sieht nur „männlich“ und „weiblich“ als Geschlechtskategorie vor. Bei Geburt kann 
der Geschlechtseintrag nur bei intergeschlechtlichen Menschen offengelassen werden und 
nur bis sich deren Geschlechtsidentität manifestiert hat. Die Geschlechtsidentität kann recht
lich gesehen nur binär sein, da die Gesetzgebung nicht ausdrücklich zulässt, dass der Eintrag 
außerhalb der binär verstandenen Optionen von „Geschlecht“ erfolgen darf (Instituto dos re
gistos e do notario 2022: 4.2.1 und Conclusão). Intergeschlechtliche Menschen können die 
Änderung ihres Geschlechts im Personenstandsregister und damit auch die Änderung ihres 
Vornamens beantragen, sobald ihre Geschlechtsidentität bekannt ist (Art. 7 (3) Lei no 38). 
Dazu benötigen sie ein medizinisches Gutachten von einer anerkannten ärztlichen oder psy
chologischen Fachkraft, das die Entscheidungsfähigkeit und den expliziten Willen (nicht aber 
eine Diagnose zur Geschlechtsidentität) bestätigt (Art. 8 (2) Lei no 38). Infolgedessen können 
intergeschlechtliche Menschen in zweierlei Hinsicht nicht selbstbestimmt entscheiden: Sie 
müssen medizinische Unterstützung in Anspruch nehmen, um ihre Entscheidungsfähigkeit be
stätigen zu lassen, und sie können nur eine der binären Kategorien wählen. 

Diskriminierungsschutz 

Neben dem Verbot von Verstößen gegen die Menschenrechte von intergeschlechtlichen Kin
dern durch ohne Einwilligung erfolgte medizinische Eingriffe an ihren Geschlechtsmerkmalen 
sind weitere Schritte notwendig, um intergeschlechtliche Menschen vor Diskriminierung zu 
schützen. Daher stellt sich die Frage, inwiefern Antidiskriminierungsgesetze oder ihre Recht
sprechung auch den Schutz von intergeschlechtlichen Personen umfassen. Mit Blick auf die 
Einforderung des Rechts auf Nichtdiskriminierung ist zudem die Arbeit von Gleichbehand
lungsstellen wichtig. Diese können Betroffenen helfen, ihre Rechte einzuklagen, aber auch 
Aufklärungskampagnen zu führen oder Daten zu erheben. 

In DEUTSCHLAND wird zwar kein expliziter Schutz vor Diskriminierung auf Grundlage von Ge
schlechtsmerkmalen definiert, das Bundesverfassungsgericht hat aber am 10. Oktober 2017 
die Rechtsprechung festgelegt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch die geschlecht
liche Identität derjenige schützt, „die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weibli
chen Geschlecht zuordnen lassen“ (Bundesverfassungsgericht 2017).  

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes befasst sich unter anderem mit dem Diskriminie
rungsschutz von intergeschlechtlichen Personen und hat etwa eine Studie zur Situation inter
geschlechtlicher Menschen am Arbeitsplatz (Frohn et al. 2021) herausgegeben. 

In MALTA legen Artikel 13 (2) und (3) GIGESC fest, dass Geschlechtsmerkmale ein Diskrimi
nierungsgrund sein können und der öffentliche Dienst sowie der private Sektor verpflichtet 
sind, Diskriminierung auf dieser Grundlage zu bekämpfen und Chancengleichheit sicherzu
stellen.  
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Die National Commission for the Promotion of Equality (NCPE) arbeitet für die Diskriminie
rungsfreiheit der maltesischen Gesellschaft, unter anderem auf Grund von Geschlechtsmerk
malen, in der Arbeitswelt, Banken und finanziellen Instituten sowie Bildung (NCPE 2023). 

Auch in PORTUGAL werden Geschlechtsmerkmale als Diskriminierungsgrund konkret benannt. 
Artikel 2 Lei no 38 legt fest: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten und 
jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung ist aufgrund des Rechts auf Geschlechtsi
dentität und Geschlechtsausdruck und des Rechts auf Schutz der sexuellen Merkmale verbo
ten.“ 

Die Comissão para a Cidadania e a igualdade de género (Kommission für Staatsbürgerschaft 
und Gleichstellung der Geschlechter, CIG) koordiniert die nationale Gleichheits- und Nichtdis
kriminierungsstrategie 2018–2030 „Portugal + Igual“, welche den Aktionsplan zur Bekämpfung 
von Diskriminierung auf Grund von sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und -ausdruck 
sowie von Geschlechtsmerkmalen beinhaltet (CIG 2021). 2018 hat die Gleichbehandlungs
stelle die Aufklärungskampagne Trans e Intersexo #DireitoASer (Trans und Intergeschlecht
lich #RechtZuSein) konzipiert (CIG 2018). 

Darüber hinaus erteilt Artikel 16 des Lei no 38 zivilgesellschaftlichen Organisationen Verfah
rensrechte zur kollektiven Verteidigung gesetzlich geschützter individueller Rechte und Inte
ressen, etwa das Recht auf Selbstbestimmung der Geschlechtsidentität und des Geschlechts
ausdrucks sowie das Recht auf Schutz der Geschlechtsmerkmale jeder Person. 
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Exploration der Effektivität der Verbote für den 
Schutz von intergeschlechtlichen Personen 
Die rechtlichen Verbote von medizinischen Eingriffen an den Geschlechtsmerkmalen interge
schlechtlicher Kinder in MALTA, PORTUGAL und DEUTSCHLAND sind bemerkenswerte erste 
Schritte, intergeschlechtliche Kinder vor der Verletzung ihrer Menschenrechte sowie vor kör
perlichen und mentalen Schäden zu schützen.  

Das vorangegangene Kapitel zeigt aber auch, dass keiner der untersuchten Staaten alle Indi
katoren für effektive Gesetzgebung von OII Europe erfüllt. Mutmaßlich schränkt dies die Ef
fektivität des Schutzes von intergeschlechtlichen Personen ein. Die folgende Diskussion fo
kussiert auf Schwachstellen und Lücken in den verglichenen Gesetzgebungen und zeichnet 
daher kein vollständiges Bild.  

Fehlende Daten 
Fehlende Daten und fehlende zentrale Register erschweren die Evaluation der Wirksamkeit 
der Gesetzgebung. Dieses Problem benennt etwa die PORTUGIESISCHE Gleichbehandlungs
stelle (CIG 2021: 133, 241) aber auch Betroffene (ILGA World 2023: 40; StopIGM / Zwischen
geschlecht 2019: 12).  

In DEUTSCHLAND gibt es seit den 2010er Jahren eine Sensibilisierung für das Thema sowie 
öffentliche Investitionen in Forschungsprojekte und -berichte. Ergebnisse finden sich beispiels
weise in Klöppel 2016; Hoenes et al. 2019; Frohn et al. 2021; Güldenring et al. 2025. Zudem 
wurde in die medizinische Versorgungslage investiert (DSDCare; Empower-DSD). Gleichzeitig 
ist unklar, inwiefern diese Strukturen verstetigt werden. Auch bieten sie keine systematischen 
Daten dazu, wie viele Operationen oder Behandlungen an Geschlechtsmerkmalen seit der 
Gesetzesänderung 2021 durchgeführt wurden. 

Im Januar 2024 hat die PORTUGIESISCHE Regierung ein Gesetz (Lei nº 15/2024) zum Verbot 
von sogenannten „Konversionstherapien“ eingeführt, also von Maßnahmen, die darauf abzie
len, die sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und -ausdruck zu verändern, einzuschrän
ken oder zu unterdrücken. Dieses Gesetz sieht eine Erhebung vor, welche und wie viele sol
cher Therapien in PORTUGAL stattfinden. Dies könnte auch ein Weg sein, um medizinische 
Maßnahmen an Geschlechtsmerkmalen von intergeschlechtlichen Personen zu erfassen (Hin
tergrundinformation Portugal). Es bleibt abzuwarten, wie die Erhebung umgesetzt wird. 

32 Prozent der befragten intergeschlechtlichen Menschen in DEUTSCHLAND gaben in einer eu
ropäischen Umfrage 2023 an, dass bei ihnen medizinische Behandlungen oder Eingriffe 
durchgeführt wurden, um ihre Geschlechtsmerkmale zu verändern. Für MALTA gibt es dazu 
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keine Angaben. In PORTUGAL gaben dies 12 Prozent der Befragten an, allerdings ist die sta
tistische Belastbarkeit der Angabe auf Grund einer sehr kleinen Gruppe von Befragten unsi
cher9 (FRA 2024).  

Zur Frage nach der Einwilligung zur ersten medizinischen Behandlung oder zum ersten medi
zinischen Eingriff an den Geschlechtsmerkmalen gibt es aus PORTUGAL und MALTA keine An
gaben. In DEUTSCHLAND gaben 48 Prozent der Betroffenen an, dass sie ihre Einwilligung ge
geben hatten, 21 Prozent gaben die Einwilligung der Eltern an, 15 Prozent gaben an, dass 
sowohl die Eltern als auch die Person selbst eingewilligt hatten, und 16 Prozent gaben an, 
dass jemand anderes oder niemand eingewilligt hatte (ebd.).  

Es ist unklar, wann die Eingriffe, von denen Betroffene in DEUTSCHLAND in der Umfrage be
richten, stattgefunden haben. Ein Rückschluss auf die Effektivität der Gesetzgebung ist daher 
kaum möglich. Anekdotisch weist zumindest der oben unter ⇨ Indikator 1 geschilderte Fall vor 
einem Familiengericht darauf hin, dass die Rechtsprechung teils nicht im Sinne der Gesetzge
bung verläuft und Eingriffe, wie in diesem Fall unter anderem die chirurgische Konstruktion 
einer Neovagina bei einem einjährigen Kleinkind, gerichtlich genehmigt werden (OII Europe / 
OII Germany 2024). 

Daher ist eine systematischere Datenerhebung zur Situation und zu den Erfahrungen von in
tergeschlechtlichen Menschen, insbesondere, aber nicht ausschließlich, zu medizinischen 
Eingriffen, auf nationaler und europäischer Ebene erforderlich. 

Unklare Definitionen 
Der Vergleich der Gesetzgebungen zeigt auch, dass klare Definitionen notwendig, aber teils 
schwer zu finden sind. „Soziale Faktoren“, „außergewöhnliche Umstände“ oder auch wann die 
Geschlechtsidentität als „manifestiert“ betrachtet werden kann, lassen viel Interpretationsspiel
raum und damit auch Umgehungsmöglichkeiten (Cools et al. 2024: 502). 

Selbst „Intergeschlechtlichkeit“ ist ein nicht klar abzugrenzender Begriff (Valente 2024; Bartolo 
Tabone et al. 2024; Cools et al. 2024). Da es sich bei Intergeschlechtlichkeit um ein Spektrum 
von Ausprägungen zwischen zwei auch nicht eindeutigen Polen oder Normierungen handelt, 
sind klare Kategorisierungen schwer vorzunehmen. 

Hinzu kommen Forschungslücken, etwa, wann der bestmögliche Zeitpunkt für bestimmte me
dizinische Eingriffe ist (Plett 2023: 151), aber auch, welche Langzeitfolgen abzuwägen sind. 
Auch die Frage, was eine lebensnotwendige Maßnahme oder auch zentral für die Lebensqua
lität von Betroffenen ist, kann gesetzgeberisch nicht definitiv vorweggenommen werden. Hier 
ist ein nuancierter und fallspezifischer Zugang ebenso notwendig (Monro / Crocetti 2025: 98) 
wie mehr Forschung und die ernsthafte Einbeziehung einer Vielzahl von Betroffenenperspek
tiven. 

 

9 Gleichzeitig ist der Vergleich generell schwierig, da die Bevölkerungsgröße der drei Länder sehr unterschiedlich ist. Ein Daten
ungleichgewicht in dem Sinne, dass sich zu Deutschland mehr Informationen finden lassen als zu Malta und Portugal, zieht sich 
auch deshalb durch die vorliegende Analyse. 
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Umdenkbedarf in der Medizin 
In den drei untersuchten Staaten scheint die Gesetzgebung nicht in die medizinischen Abläufe 
eingreifen zu wollen, indem ein Überwachungsmechanismus vom Gesetz vorgegeben wird. 
Die Gesetzgebung vertraut darauf, dass etablierte Mechanismen zu Diagnose, Indikationsstel
lung und Behandeltenrechte ausreichen, um die Gesundheitsversorgung für intergeschlechtli
che Menschen zu verbessern. Inwiefern dies der Fall ist, lässt sich im Rahmen dieser Exper
tise nicht untersuchen. 

Betroffene kritisieren allerdings, dass der stärker familien- und behandeltenzentrierte Zugang 
der Chicago Konsensuserklärung noch nicht ausreichend verbreitet ist (Gramc 2023: 67). 
Auch eine Befragung von medizinischen Fachkräften in PORTUGAL zeigt, dass diese sich nur 
langsam davon lösen, Eingriffe als notwendig und sinnvoll zu erachten (Lemos 2022: 53). Zu
dem nutzen medizinische Fachkräfte ohne psychologische Qualifizierung psychologische 
Gründe, etwa mögliche negative psychische Folgen des Aufwachsens als nicht-binäre Person 
in einer binären Welt, um eine Geschlechtsnormierung zu legitimieren (ebd.: 55).  

Eine etwas ältere Studie aus Nordrhein-Westfalen (NRW) zeigt auf, dass in medizinischen 
Leitlinien im Zeitverlauf erkennbar ist, dass Operationen nicht mehr unhinterfragt empfohlen 
werden und auch Zweigeschlechtlichkeit nicht mehr gesetzt wird (Krämer / Sabisch 2017: 19). 
Dennoch sehen medizinische Fachkräfte Intergeschlechtlichkeit weiterhin überwiegend als Er
krankung oder Störung (ebd.: 25). 

Beide Studien zeigen also die Beharrlichkeit von tradierten Vorstellungen über Geschlecht auf. 
Interessen von Pharmakonzernen (Monro / Crocetti 2025: 105) und weitere Aspekte nationaler 
Gesundheitssysteme verlangsamen Veränderungen (ebd.: 110f.).  

Auch die notwendige Nuanciertheit oder Akzeptanz der Selbstbestimmung von Menschen, die 
medizinischen Rat suchen, verkompliziert die Situation. Während ohne Einwilligung erfolgte 
Behandlungen und Operationen nicht mehr praktiziert werden sollen, sind die gleichen chirur
gischen und sonstigen Maßnahmen im Kontext einer gewünschten Geschlechtsangleichung 
legitim. 

Fehlende (politische) Anerkennung und Wiedergutmachung 
In den drei untersuchten europäischen Staaten war eine politische Stellungnahme bezie
hungsweise Entschuldigung für vergangenes Leid von intergeschlechtlichen Menschen nicht 
zu finden. Zudem wurde in keinem der drei Länder ein Wiedergutmachungsfond eingerichtet.  

Dies stellt eine große Lücke nicht nur für die Anerkennung und den Weg zu Gerechtigkeit für 
intergeschlechtliche Menschen dar. Es verhindert auch das Umdenken sowohl im medizini
schen System als auch in der Gesellschaft allgemein. 

Bedarf an gesellschaftlichem Umdenken und Auflösung binärer 
Denkmuster 
Der soziale Druck, in ein zweigeschlechtliches System zu passen, ist weiterhin zentraler Faktor 
bei der Entscheidungsfindung und Argumentation von Betroffenen und ihren Familien sowie 
medizinischer Fachkräfte (Monro / Crocetti 2025: 89) oder der Justiz. 
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Bildung und Zweigeschlechtlichkeit 

Die PORTUGIESISCHE Rechtssetzung ist hier besonders ambivalent. Denn einerseits sieht das 
Lei no 38 vor, dass Aufklärung zu Intergeschlechtlichkeit Teil der Allgemeinbildung und Schu
linhalt werden soll. Ein solcher, systematischer Versuch, das Thema sichtbarer zu machen 
und darüber Vorurteile und Stereotypen aufzubrechen, fehlt in MALTA und DEUTSCHLAND. Auch 
wenn in Teilen der Lehrpläne der deutschen Bundesländer Aufklärung über Intergeschlecht
lichkeit und Geschlechtervielfalt vorgesehen ist (LSVD o. J.). Andererseits ist PORTUGAL das 
einzige hier betrachtete Land, das in der Personenstandsgesetzgebung nur binäre Kategorien 
anbietet und dadurch intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen in ein binäres System 
drängt (Cools et al. 2024: 502; Rodrigues 2019; Caetano 2020). 

Zivilgesellschaftliche Betroffenenorganisationen 

Zivilgesellschaftliche Organisationen von Betroffenen sind ebenfalls wichtig, um für interge
schlechtliche Personen Einfluss auf Politik und Gesellschaft zu nehmen und die Sichtbarkeit 
für diese Themen zu erhöhen. Die PORTUGIESISCHE Gesetzgebung etwa ermächtig Betroffe
nenorganisationen zum Einklagen der Kollektivrechte für intergeschlechtliche Personen. Die 
Arbeit der zivilgesellschaftlichen Organisation Ação Pela Identidade (API) war zentral für die 
Fortschritte, die in den letzten Jahren erreicht werden konnten (vgl. Interview mit API Gründer 
Santiago Mbanda Lima in ILGA World 2023).  

In MALTA besteht eine Lücke, was die Vertretung von intergeschlechtlichen Personen durch 
zivilgesellschaftliche Organisationen betrifft, die zwischenzeitlich durch internationale Organi
sationen und Sachkundige gefüllt wurde (Bartolo Tabone et al. 2024: 7).  

In DEUTSCHLAND scheinen mit dem Bundesverband intergeschlechtlicher Menschen (IM) e.V., 
OII Germany, IM NRW, aber auch zahlreichen spezifischeren Selbsthilfegruppen am meisten 
Organisationen und damit auch Aktive für die Menschenrechte intergeschlechtlicher Men
schen vorhanden.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zwar vielversprechende Schritte hin zu einem 
besseren Schutz der Menschenrechte intergeschlechtlicher Menschen gegeben hat, dass 
aber noch mehr getan werden muss, um die Gesellschaft zu verändern und ein breiteres Ver
ständnis von Geschlecht zu verankern sowie die Selbstbestimmung intergeschlechtlicher Men
schen in den Mittelpunkt zu stellen. 
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Ergänzt werden sollte dies mit der Förderung von und Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftli
chen Organisationen von Betroffenen, die seit langem wichtige Aufklärungs- und Politikarbeit 
leisten. 

Die Weiterentwicklung und bessere Einbeziehung existierender Ideen und Forderungen ist 
dabei zentral, um Betroffene zu schützen und Gerechtigkeit für sie herzustellen. Dies ist auch 
gesamtgesellschaftlich relevant, da es darum geht, eine Gesellschaft zu formen, die Betroffene 
schützt, Gewalt bekämpft und sich von veralteten und schädlichen Vorstellungen löst.  
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